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Hausarbeit

Die Kaufrausch-AG unterhält im gesamten Bundesgebiet Kaufhäuser mit umfassendem Sortiment. 

Zum Vertrieb von Digital-Kameras gründet sie 1998 die Digi-GmbH, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer sie ist. Die Stammeinlage von 500.000 € wird von ihr in voller Höhe erbracht. Die Verkaufsflächen der Digi-GmbH befinden sich in den Kaufhäusern der Kaufrausch-AG. Sie sind dort als gesondere Abteilungen in den großflächigen Verkaufsräumen untergebracht, allerdings nicht in besonders abgetrennten Räumen. Sämtliche Arbeiten der Digi-GmbH (Einkauf, Verkauf, Buchhaltung etc.) werden durch Mitarbeiter der Kaufrausch-AG ausgeführt. Für die Nutzung von Raum und Personal zahlt die Digi-GmbH an die Kaufrausch-AG eine monatliche Vergütung.

Ferner gründet die Kaufrausch-AG 1999 zum Vertrieb von Jogging-Schuhen die Jogging-Point GmbH. Auch hier ist die Kaufrausch-AG Alleingesellschafter und Geschäftsführer. Die Stammeinlage von 800.000 € wird ebenfalls in voller Höhe erbracht. Die Jogging-Point GmbH mietet von Dritten unmittelbar neben den Kaufhäusern der Kaufrausch-AG gesonderte Verkaufsräume an und stellt eigenes Personal ein.

1. 

Die L-KG liefert 2001 an die Digi-GmbH diverse Digitalkameras zum Preis von 4 Mio. €. Wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten zahlt die Digi-GmbH lediglich 1 Mio. € an die L-KG. Sodann wird im Oktober 2002 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Digi-GmbH mangels Masse abgelehnt. Die Digi-GmbH wird im November im Handelsgerister von Amts wegen gelöscht.

Die L-KG verlangt nun von der Kaufrausch-AG die restlichen 3 Mio. €. Letztendlich sei die Digi-GmbH nichts anderes als eine Abteilung der Kaufrausch-AG gewesen. Deshalb müsse die Kaufrausch-AG auch nach den Grundsätzen des Konzernrechts die Verluste der Digi-GmbH ausgleichen.

Die Kaufrausch-AG ist der Auffassung, Konzernrecht sei nicht anwendbar, da zwischen ihr und der Digi-GmbH kein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag bestand. Deshalb müsse sie - die Kaufrausch-AG - auch nicht für die Schulden der Digi-GmbH aufkommen. Unabhängig davon müsse Sie allenfalls 500.000 € zahlen, da hierdurch das Stammkapital der Digi-GmbH jedenfalls wieder aufgefüllt wäre.

Muß die Kaufrausch-AG zahlen?

2.
Die Jogging-Point GmbH schließt 1999 mit der H-AG, einem Hersteller von Jogging-Schuhen einen Exklusiv-Vertrag. Sie verpflichtet sich, jährlich mindestens 500.000 Paar Schuhe von der H-AG abzunehmen. Gleichzeitig verpflichtet sie sich, keine Schuhe anderer Hersteller zu vertreiben. 1999 und 2000 verkauft die Jogging-Point GmbH jeweils ca. 700.000 Paar Schuhe. 

Da die Kaufrausch-AG ihre Gewinne steigern möchte, richtet sie 2001 in ihren bestehenden Kaufhäusern eigene Sportabteilungen ein. Um Kunden anzulocken, bietet sie dort insbesondere Jogging-Schuhe zu konkurrenzlos günstigen Preisen an. Das Konzept ist erfolgreich. Die Sportabteilungen erwirtschaften über die weiteren Produkte (Laufbekleidung etc.) hohe Gewinne. Allerdings leidet unter diesem Konzept die Jogging-Point GmbH. Diese erleidet drastische Umsatzeinbußen. 2001 kann sie lediglich 350.000 Paar Schuhe verkaufen, bis Juni 2002 sind es lediglich 90.000. Dieser Umsatzrückgang ist der Kaufrausch-AG bekannt, wird von ihr jedoch bewußt in Kauf genommen. 

Infolge der Umsatzeinbußen wird am 1. Juli 2002 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Jogging-Point GmbH eröffnet. Der Insolvenzverwalter ermittelt eine Insolvenzquote von 10 %. Dementsprechend erhält die H-AG auf ihre offenen Kaufpreisforderungen über 3 Mio. € lediglich 300.000 € vom Insolvenzverwalter bezahlt.

Wegen der restlichen 2,7 Mio. € nimmt sie die Kaufrausch-AG in Anspruch. Die H-AG ist der Auffassung, die Kaufrausch-AG hätte ihre eigenen Sportabteilungen nicht in Konkurrenz zur Jogging-Point GmbH betreiben dürfen. Sie hätte die Jogging-Point GmbH durch diese Konkurrenz geradezu bewußt „ausbluten“ lassen. Ein solch existenzvernichtender Eingriff sei ihr als Alleingesellschafter und Geschäftsführer untersagt.

Auch hier hält die Kaufrausch-AG entgegen, es handele sich um zwei getrennte juristische Personen. Es sei ihre freie unternehmerische Entscheidung, die eigenen Sportabteilungen zu fördern. Auf die Jogging-Point GmbH, die ja in diesem Marktsegment Konkurrent gewesen sei, habe sie keine Rücksicht nehmen müssen. Im übrigen müsse sie allenfalls 800.000 € zur Auffüllung des Stammkapitals übernehmen.

Muß die Kaufrausch-AG zahlen?

3.

Aufgrund der Zahlungsprobleme der Digi-GmbH gerät nun auch die L-KG in Zahlungsschwierigkeiten. Deshalb kündigt die B-Bank fristgerecht ein Darlehen über 1 Mio. €, das sie der L-KG im Jahre 2000 zu einem Zinssatz von 10 % p.a. gewährt hatte.

Komplementär der L-KG ist O. Er hatte 1999 seinen Neffen N als Kommanditisten in die KG mit aufgenommen. Durch die Gewinnauszahlungen der KG an den N verminderte sich das Einkommen des O. Hierdurch konnte der O dann die Unterhaltszahlungen an seine geschiedene Frau reduzieren. Intern hatten N und O vereinbart, daß das Geld - bis auf eine Provision für N - an den O weitergeleitet wird.

N betreibt „hauptberuflich“ eine Anwaltskanzlei und verfügt über ein Nettojahreseinkommen von 30.000 €. 

Auf Verlangen der B-Bank bürgte N damals für das an die L-KG ausgezahlte Darlehen, wobei die B-Bank die finanziellen Verhältnisse des N kannte. Nun fordert die B-Bank von N Zahlung von 1 Mio €.

N ist der Auffassung, die Bürgschaft sei sittenwidrig. Zum einen sei er durch die Bürgschaft finanziell kraß überfordert. Zum anderen sei er nur Strohmann gewesen, um die Unterhaltszahlungen des O zu reduzieren.

Die B-Bank erwidert, N sei Geschäftsmann und habe gewußt, worauf er sich bei der Bürgschaft einließ.

Muß N zahlen?

Bearbeitungshinweis

inhaltlich

Zu den relevanten Problemen sind in den letzten 1 - 2 Jahren aktuelle Entscheidungen ergangen. Kartellrechtliche Aspekte sind nicht zu prüfen. Evt. erforderliche behördliche Genehmigungen (z.B. Arbeitnehmerüberlassung) liegen vor. 

formal

1. Deckblatt (Name, Adresse, Semester, Veranstaltung.)

2. Sachverhalt

3. Gliederung

4. Literaturverzeichnis

5. Falllösung

6. Unterschrift

Din A 4, Schriftgröße 11 oder größer, Zeilenabstand 1 ½, links ca. 6 cm Rand, Umfang ca. 15 – 25 Seiten reine Falllösung

Abgabe:
Montag, 17.2.03.
Die Arbeit kann bei der Geschäftsstelle der VWA oder in meiner Kanzlei abgegeben werden. Der Kanzleibriefkasten ist nur während der üblichen Geschäftszeiten zugänglich.

Bei Versendung mit der Post bitte an die Kanzei schicken:

Rechtsanwalt

Christoph Schepers

Ehrenfriedstraße 38

50259 Pulheim

Bei Versendung gilt das Datum des Poststempels. Freistempler werden nicht berücksichtigt. Zu spät eingehende Arbeiten werden nicht korrigiert.

sonstiges

Unter www.bundesgerichtshof.de können Entscheidungen ab dem 1.1.2000 für nicht gewerbliche Zwecke kostenlos heruntergeladen werden. Damit dürften die aktuellen Entscheidungen für jeden ohne Probleme zugänglich sein. 

Allerdings hat der BGH besseres zu tun, als meine Hausarbeit zu lösen oder auch nur jemandem mitzuteilen, daß er konkrete Auskünfte nicht erteilen kann. Von irgendwelchen Anfragen an den BGH bitte ich deshalb abzusehen.
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